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Beschluss 
des Bundesrates 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Mindestbesichtigungs-
quote und zur quotenbegleitenden Datenübermittlung an die 
Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
nach § 24 Nummern 1 und 2 des Gesetzes über die Durchführung 
von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei 
der Arbeit (MBQVwV) 

Der Bundesrat hat in seiner 1041. Sitzung am 2. Februar 2024 beschlossen, der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift gemäß Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes zu-

zustimmen. 


